
Seite 1/2 Vertrag über die private Nutzung  
von Vereinseigentum  
der SpVgg Altisheim/Leitheim e.V.
Vorbemerkung
Durch die private Nutzung des Vereinsheims wird es den Vereinsmitgliedern und deren 
Angehörigen sowie deren Freunden und Bekannten ermöglicht, in einem geeigneten 
Raum Feierlichkeiten durchzuführen.
Die Nutzung des gemieteten Vereinseigentums verpflichtet den Mieter zu einem  
sachgerechten und schonenden Umgang mit dem Vereinseigentum.
Ansprechpartner für den Mieter ist grundsätzlich: Vorstand Infrastruktur Johann Förg

Allgemeine Angaben

Mieter: 

Anschrift: 

Tel.: 

Mitglied: ja       nein  

Volljährig: ja       nein       Erziehungsber.: 

Veranstaltungstag: 

Art der Veranstaltung: 

Die Vereinsheimmiete: 50,00 € (April - Oktober) 60,00 € (Nov. - März)
Zusätzlich hat der Mieter eine Kaution in Höhe von 100,00 € zu hinterlegen, die bei ordnungsgemäßer 
Rückgabe der Mietsache unmittelbar zurück erstattet wird. Die Miete und die Kaution sind bei der Schlüs-
selübergabe in bar zu entrichten. Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter. Die 
dabei entstehenden Kosten werden mit der Kaution verrechnet.

Miete Musikbox:  20,00 €
Zusätzlich hat der Mieter eine Kaution in Höhe von 20,00 € zu hinterlegen, die bei ordnungsgemäßer  
Rückgabe der Mietsache unmittelbar zurück erstattet wird. Die Miete und die Kaution sind in bar zu entrich-
ten. Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter. Die dabei entstehenden Kosten 
werden mit der Kaution verrechnet.

Miete Friteuse:  15,00 € / Friteuse
Zusätzlich hat der Mieter eine Kaution in Höhe von 15,00 € / Friteuse zu hinterlegen, die bei ordnungsge-
mäßer Rückgabe der Mietsache unmittelbar zurück erstattet wird. Die Miete und die Kaution sind in bar zu 
entrichten. Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter. Die dabei entstehenden 
Kosten werden mit der Kaution verrechnet.

Miete Kaffeemaschine: 10,00 €
Zusätzlich hat der Mieter eine Kaution in Höhe von 10,00 € zu hinterlegen, die bei ordnungsgemäßer Rück-
gabe der Mietsache unmittelbar zurück erstattet wird. Die Miete und die Kaution sind in bar zu entrichten. 
Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter. Die dabei entstehenden Kosten werden 
mit der Kaution verrechnet.

Miete Sportgelände (Miethöhe nach Rücksprache mit einem Vorstand was genutzt wird):  €
Zusätzlich hat der Mieter eine Kaution in Höhe der Miete zu hinterlegen, die bei ordnungsgemäßer  
Rückgabe der Mietsache unmittelbar zurück erstattet wird. Die Miete und die Kaution sind bei der Schlüs-
selübergabe in bar zu entrichten. Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter.  
Die dabei entstehenden Kosten werden mit der Kaution verrechnet.
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Vorstand Verwaltung 
Achim Zinsmeister 
vorstand_verwaltung@spvggaltisheim.de
Tel. 0163/2603874

Vorstand Sport 
Harald Seuberth 
vorstand_sport@spvggaltisheim.de
Tel. 0160/90714059

Vorstand Infrastruktur 
Johann Förg 
vorstand_infrastruktur@spvggaltisheim.de
Tel. 0171/7831753
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Im Einzelnen gelten nachfolgende Vereinbarungen:
•  Der Mieter muss volljährig sein, oder durch einen Erziehungsberechtigten  

vertretern werden
•  Die Vermietung erfolgt ausschließlich zur privaten Nutzung; eine kommerzielle  

Nutzung ist nicht zulässig.
•  Das Vereinseigentum ist am Folgetag in einem ordnungsgemäßen, sauberen,  

unbeschädigten Zustand zu übergeben.
•  Ist eine Nachreinigung erforderlich, so werden dafür die Kaution in voller Höhe  

einbehalten. Die Entscheidung, ob eine Nachreinigung durchzuführen ist, trifft  
der Vereinsverantwortliche.

Der Vereinsvorstand behält sich vor, dass ein dazu autorisiertes Vereinsmitglied jeder-
zeit die Einhaltung der Ordnung kontrollieren darf. Im Falle der Zuwiderhandlung der 
Eigennutzung oder einer erkennbaren Schädigung des Vereinseigentums sowie einer 
Schädigung des Vereinsrufes ist dieser berechtigt die Veranstaltung unverzüglich zu 
beenden. Eine Rückzahlung von Miete und Kaution erfolgt in diesen Fällen nicht.

Besonderheiten, Ausschlüsse, Inanspruchnahmen  
(bitte hier handschriftlich ergänzen) 

Ich erkläre mich durch meine Unterschrift, bzw. die des Erziehungsberechtigten mit den 
vorgenannten Bedingungen einverstanden.

Ort: 

Datum: 

Unterschrift Mieter, 
bzw. Erziehungsber: 

Vereinsvertreter: 


